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▶▶ Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
Keine Prozesskostenhilfe:  
fahrlehrererlaubnis nach Steuerstraftat entzogen

| Das VG Gelsenkirchen hat am 10.4.17 (7 L 704/17, Abruf-Nr. 195105) einen 
Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe abgelehnt, der vorläufigem 
Rechtsschutz  dienen sollte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei nicht 
überwiegend wahrscheinlich, dass der Antragsteller A Anspruch auf Ertei-
lung einer Fahrlehrererlaubnis hat. Die Frage ist allenfalls „offen“. |

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 Fahrlehrergesetz (FahrlG) setzt die Erteilung einer Fahr-
lehrererlaubnis voraus, dass keine Tatsachen vorliegen, die den Bewerber 
als unzuverlässig für den Fahrlehrerberuf erscheinen lassen. Bedenken an 
der Zuverlässigkeit des A bestehen, weil er im Jahre 2016 wegen Steuerhinter-
ziehung in vier Fällen und versuchter Steuerhinterziehung verurteilt worden 
ist. Zudem ist dem Antragsteller mit Bescheid vom 10.3.11 die Fahrerlaubnis 
entzogen worden, weil er unter Cannabiseinfluss ein Kraftfahrzeug geführt 
hat. Vor diesem Hintergrund ist nicht überwiegend wahrscheinlich, dass der 
A zuverlässig i. S. des § 2 Abs. 1 Nr. 2 FahrlG ist. (CW)
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▶▶ Kammergericht Berlin
Keine Halbstrafe für Steuerstraftäter

| In Fällen hoher Steuerschäden kann eine Strafaussetzung zur  Bewährung 
bereits nach Verbüßung der Hälfte der Strafe in besonderem Maße auf das 
Unverständnis der Bevölkerung stoßen und deren Rechtstreue beeinträch-
tigen. Darauf weist das KG mit Beschluss vom 17.3.17 hin (5 Ws 67/17, Abruf-
Nr. 195106) und hob auf die sofortige Beschwerde der Staatsanwaltschaft 
den Beschluss des LG auf. Es hat damit den Antrag des Verurteilten abge-
lehnt, die Vollstreckung der Reststrafe zur Bewährung auszusetzen. |

Der Beschwerdegegner B verbüßt eine Gesamtfreiheitsstrafe von acht  Jahren 
und fünf Monaten. Er wurde wegen 2.785 Fällen des gewerbs- und banden-
mäßigen Schmuggels verurteilt, davon in 960 Fällen in Tateinheit mit Steuer-
hinterziehung und in 974 weiteren Fällen in Tateinheit mit Urkunden fälschung. 
B war Mitglied einer international agierenden Bande, die Waren aus Asien in 
das Bundesgebiet einschleuste und Abgaben (Zoll, Antidumping-Zoll und 
Einfuhrumsatzsteuer) i. H. von etwa 67 Mio. EUR hinterzog. Die Hälfte dieser 
Strafe ist seit dem 16.9.16 vollstreckt.

Die Entscheidung über eine Aussetzung der Vollstreckung schon nach Verbü-
ßung der Hälfte der Strafe gemäß § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB setzt voraus, dass die 
Gesamtwürdigung von Tat, Persönlichkeit des Verurteilten und seiner Ent-
wicklung im Strafvollzug das Vorliegen besonderer Umstände ergibt, die über 
eine günstige Prognose nach § 57 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StGB hinausgehen. In die 
Gesamtwürdigung fließen Gesichtspunkte der Schuldschwere, der General-
prävention und damit der Verteidigung der Rechtsordnung ein. Es ist darauf 
abzustellen, ob eine Strafaussetzung zur Bewährung auf das Unverständnis 
der Bevölkerung stoßen und deren Rechtstreue ernstlich beeinträchtigen 
würde, sodass für die Aussetzung sprechende rein täterbezogene Umstände 
ausnahmsweise zurücktreten müssen. (CW)

Verurteilter 
Straftäter hatte als 
mitglied einer Bande 
67 mio. eur Abgaben 
hinterzogen

An Halbstrafen
aussetzung sind 
strenge maßstäbe 
anzulegen


